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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99129008037000, 99129008037000

Leistungsbezeichnung I Anlagen zur Lagerung und zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen, Zulassung
sachverständiger Stellen

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung

Quellredaktion Hessen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Gefährliche Stoffe, Grundwasser, Wassergefährdende
Stoffe, Wasserhaushaltsgesetz

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Wasser (129)
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Verrichtungskennung Feststellung (037)

SDG-Informationsbereich Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder
Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und
Führung eines Unternehmens

Lagen Portalverbund Erlaubnisse und Genehmigungen (2010400), Tier-,
Pflanzen- und Naturschutz (2130200), Anlagenbetrieb
und -prüfung (2120100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage

Teaser

Volltext Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
(z.B. Heizölverbraucheranlagen , Tankstellen, …) sind
abhängig von ihrem Gefahrenpotential, ihrer Lage
(oberirdisch, unterirdisch) und Ihrem Standort in
einem Schutzgebiet (Wasser- oder
Heilquellenschutzgebiet, Überschwemmungsgebiet)
bei der zuständigen Wasserbehörde anzeigepflichtig
und durch eine sachverständige Stelle zu prüfen.
Gesetzliche Grundlage hierfür ist die
Anlagenverordnung (VAwS).  
  
Beispielsweise sind oberirdische
Heizölverbraucheranlagen ab einer Lagermenge von
mehr als 1 m³ vor Inbetriebnahme und im Schutzgebiet
zudem wiederkehrend und bei Stilllegung prüfpflichtig,
Unterirdische Heizölverbraucheranlagen sind
grundsätzlich vor Inbetriebnahme, wiederkehrend und
bei Stilllegung prüfpflichtig. Anlagen, in denen andere
wassergefährdende Stoffe gelagert werden,
unterliegen, abhängig von der Gefährdungsstufe,
gestaffelten Prüfpflichten.  
  
Die Prüfungen werden durch sachverständige Stellen
nach § 22 VAwS durchgeführt und von der zuständigen
Wasserbehörden überwacht.  
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Sachverständige Stellen dürfen entsprechend dem
Umfang ihrer Zulassung tätig werden. Zulassungen
können auf bestimmte Prüfbereiche beschränkt oder
zeitlich befristet sein. Zulassungen anderer
Bundesländer gelten auch in Hessen.  
  
Zulassungen anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, eines Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftraum
oder der Schweiz gelten als Zulassung, wenn deren
Gleichwertigkeit von der Zulassungsbehörde
festgestellt und im Staatsanzeiger für das Land Hessen
veröffentlicht worden ist.

Erforderliche Unterlagen Maßgebend ist das Merkblatt

"Anerkennung von Sachverständigenorganisationen
nach § 52 und von Güte- und
Überwachungsgemeinschaften nach § 57 der
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen (AwSV)" –
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser LAWA - Stand
06.2017.
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/ab
wasser/AwSV/LAWA-Merkblatt_SVOGUEG_2017-06-29.p
df
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/ab
wasser/AwSV/LAWA-Merkblatt_SVOGUEG_2017-06-29.p
df

Voraussetzungen

Kosten ca. 5.000,00 Euro für Erstanerkennung

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise Anerkannt werden nur sachverständige Stellen

Rechtsbehelf
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Kurztext

Ansprechpunkt Zuständig für das Anerkennungsverfahren ist das
Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und
Geologie,

Sie können das Verfahren auch elektronisch über den
Einheitlichen Ansprechpartner abwickeln
https://www.eah.hessen.de/
https://www.eah.hessen.de/

Zuständige Stelle

Formulare Für die Online-Antragstellung wurde eine separate
Plattform entwickelt. Auf der sogenannten
Dienstleistungsplattform können Sie Ihre Anträge
elektronisch einreichen und vieles mehr! Gerne
können Sie sich vorab ein eigenes Bild von der
Anwendung machen ohne sich vorher zu registrieren.
Nutzen Sie hierzu die Simulation. Um die
Online-Antragstellung in vollem Umfang nutzen zu
können, müssen Sie sich zunächst beim
Online-Antragsverfahren registrieren.  

[Online Antragsverfahren des Einheitlichen
Ansprechpartners
Hessen](https://dienstleistungsplattform.hessen.de/)

Ursprungsportal Installations for the storage and handling of
substances hazardous to water, approval of expert
bodies, Anlagen zur Lagerung und zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen, Zulassung
sachverständiger Stellen
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